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	MUSTER: Datenschutzverpflichtung „Mitarbeiter“

	Vertraulichkeitserklärung „Mitarbeiter, Azubis, Praktikanten, ehrenamtliche Helfer“ 
Zwischen 
der [Name der Pflegeeinrichtung] 
und 
[Name des Mitarbeiters] 
wird folgende Vereinbarung über die Wahrung der Vertraulichkeit getroffen.

Präambel 
Der Mitarbeiter ist im Rahmen seiner Tätigkeit für die Pflegeeinrichtung mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere Gesundheitsdaten von Pflegebedürftigen, betraut. Diese Daten unterliegen den strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und den vertraulichen Umgang mit diesen Daten zu gewährleisten, verpflichten sich die Pflegeeinrichtung und der Mitarbeiter zur Einhaltung folgender Regelungen: 

1. Informationen, die der Vertraulichkeit unterliegen 
Der Mitarbeiter verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit bekannt gewordenen Informationen und Daten streng vertraulich zu behandeln. Das betrifft insbesondere, aber nicht abschließend (!): 
▶ persönliche und gesundheitliche Daten von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen 
▶ Informationen über medizinische Diagnosen, Behandlungen und Therapien 
▶ soziale und persönliche Umstände von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen 
▶ betriebsinterne Informationen und Daten der Pflegeeinrichtung 
▶ personenbezogene und gesundheitliche Daten und Informationen über Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung 

Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt unabhängig davon, in welcher Form die Informationen dem Mitarbeiter bekannt werden (schriftlich, mündlich, elektronisch oder in sonstiger Form). 

2. Zweckbindung der Datenverarbeitung 
Der Mitarbeiter verpflichtet sich, personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der Erfüllung seiner beruflichen Aufgaben zu verarbeiten. Die Weitergabe oder Offenlegung dieser Daten an Dritte oder gegenüber Dritten ist nur mit ausdrücklicher vorheriger Genehmigung des Arbeitgebers gestattet. Der Mitarbeiter darf die ihm zugänglichen Daten nicht für private Zwecke nutzen und ist verpflichtet, das Prinzip der Zweckbindung gemäß Art. 5 DSGVO einzuhalten. Das heißt, er darf Daten nur für den Zweck nutzen, zu dem sie erhoben wurden. 3. Schutz der Daten im Pflegealltag Der Mitarbeiter verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die ihm bekannt gewordenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen. Dazu zählen insbesondere die Einhaltung einrichtungsinterner Sicherheitsrichtlinien sowie die Verwendung sicherer Passwörter. 
Der Mitarbeiter verpflichtet sich, bei Verdacht auf einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorgaben oder eine unbefugte Weitergabe von Daten (durch sich selbst oder durch andere Mitarbeiter) unverzüglich den Datenschutzbeauftragten (Herrn/Frau XYZ, E-Mail: …) der Pflegeeinrichtung sowie den direkten Vorgesetzten zu informieren. 

4. Dauer der Vertraulichkeitsverpflichtung 
Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung uneingeschränkt. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Mitarbeiter sämtliche Unterlagen, Datenträger und sonstige Informationen, die personenbezogene oder sonst vertrauliche Daten enthalten, unverzüglich und vollständig an die Pflegeeinrichtung herauszugeben.

5. Nutzung privater Smartphones/Speichermedien 
Die Nutzung privater Smartphones ist während der Arbeit in der Pflegeeinrichtung grundsätzlich untersagt. Ausgenommen hiervon sind die Pausen. Es ist nicht gestattet, Pflegebedürftige zu fotografieren oder Videos von ihnen zu machen und diese in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Es ist nicht gestattet, Daten, die dem Mitarbeiter im Zuge seiner Arbeit bekannt werden, auf privaten Speichermedien zu speichern. 

6. Konsequenzen bei Verstößen 
Verstößt der Mitarbeiter gegen die Vertraulichkeitsverpflichtung, können arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur fristlosen Kündigung die Folge sein. Darüber hinaus können Verstöße gegen die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen und strafrechtlichen Konsequenzen führen. 

7. Sonstige Bestimmungen 
Änderungen oder Ergänzungen der Vertraulichkeitserklärung bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
Der Mitarbeiter erklärt darüber hinaus Folgendes: „Ich habe die Datenschutzrichtlinien der Pflegeeinrichtung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der DSGVO und des BDSG zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, diese während meiner Tätigkeit und nach Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einzuhalten.“ 
Ort, Datum [Unterschrift Mitarbeiter]/[Unterschrift Pflegeeinrichtung]
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